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Vorwort Ethische Fragen stellen sich in der psychiatrisch-psychotherapeutischenPraxis fast täglich. Was ist richtig und was ist falsch? Wo folgen wir wel-chen Prinzipien undwarum tunwir das?WelcheWerte bestimmen unserHandeln und sind diese Werte für Therapeuten und Patienten1 gleich?Das Thema Ethik erscheint nur auf den ersten Blick als trockene, theo-retisch-philosophische Beschäftigung oder gar als praxisferner morali-scher Fingerzeig. Ein genauer Blick macht deutlich, dass im Alltag drin-gend Antworten auf ethische Fragen benötigt werden.Aufgrund gesellschaftlicher Entwicklungen und den daraus resultieren-den Ansprüchen im Hinblick auf das Selbstbestimmungsrecht sah sichdie Psychiatrie später als andere medizinische Fächer mit ethischen An-fragen an ihre klinische Praxis konfrontiert. Wie geht die Psychiatrie mitdem Spannungsfeld zwischen dem Respekt vor dem selbstbestimmtenWillen des Patienten – seiner Autonomie – und ihrer Verpflichtung, zumgesundheitlichen Wohl ihrer Patienten zu handeln sowie Schaden vondiesen abzuwenden, um? Zwangshospitalisierung und Zwangsbehand-lung sind zwar extreme, aber in der Wahrnehmung der Gesellschaftwichtige und bezeichnende Beispiele für die Tragweite der ethischenProbleme dieses Fachgebietes. Aber auch die in der Praxis des Fachesund insbesondere seines Teilgebietes Forensische Psychiatrie vorhandeneSpannung zwischen der Behandlung zum Wohl des einzelnen Patientenund dem öffentlichen, teils normativen Auftrag der Gesellschaft an diePsychiatrie führen zu ethisch relevanten Fragestellungen. An welchenPrinzipien, Werten und Tugenden wollen wir unsere Arbeit ausrichten?Dabei könnte die psychiatrische Ethik als Teil der medizinischen Ethikverstanden werden. Allerdings wird vermehrt deutlich, dass die medizi-nische Ethik mit ihrer Basierung auf einer Prinzipienethik nicht durch-gängig über die Instrumente verfügt, um in der Breite auf die praktischenProbleme der Psychiatrie zu reagieren. Es gilt, eine Erweiterung der Prin-zipienethik durch andere ethische Modelle zu entwickeln, um Antwortenauf die ethischen Fragen in der Psychiatrie zu finden.Diesen Fragen widmete sich im Juni 2017 das 9. Merheimer Psychiatrie-symposium an der LVR-Klinik Köln. Die in diesem Band versammeltenBeiträge stammen zumeist von den Referenten dieses Symposiums. Esfinden sich aber auch Arbeiten von Autoren, die nicht am Symposiumteilgenommen haben, aber aus unserer Sicht wichtige oben angeschnit-tene Themenbereiche abdecken. Die Beiträge im vorliegenden Band la-den dazu ein, sich mit für die psychiatrische Praxis relevanten ethischenFragen auseinanderzusetzen und den Horizont zu erweitern.Wir bedanken uns bei allen Autoren, die in ihren Arbeiten die Breite der
1 Aus Gründen der Lesbarkeit wird nur die männliche Form verwendet. Gemeint ist stets sowohl die weibliche alsauch die männliche Form.
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ethischen Fragestellungen von grundsätzlichen bis zu sehr praxisnahenThemen darstellen und die dem Projekt über die lange Vorbereitungszeithin treu geblieben sind. Ein besonderer Dank gilt dem Verleger HerrnWolfgang Pabst, dessen hohes persönliches Engagement wesentlich zumGelingen des Buches beigetragen hat. Ferner danken wir der LektorinFrau Andrea Glomb für die gute Zusammenarbeit.Ethik lebt vom Diskurs aller Beteiligten; so hoffen wir, dass dieses Bucheinen Beitrag zu diesem Diskurs leisten kann.Köln, im November 2018 Dr. med. Christian Prüter-SchwarteProf. Dr. med. Euphrosyne Gouzoulis-Mayfrank
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Fürsorglicher Zwang im Zeichen einer Ethik als
Schutzbereich

Martin W. Schnell

Eine Ethik im Gesundheitswesen ist eine nicht-exklusive Ethik – denn ihrAnspruch lautet, dass niemand aus dem Achtungs- und Schutzbereichdes Ethischen ausgeschlossen (exkludiert) werden soll – schon gar nichtkranke, pflegebedürftige oder behinderte Menschen. Dieser Anspruchist wichtig, weil im Zentrum des Ethischen zumeist der gesunde Menschsteht und nicht der kranke. Verdeutlichen wir uns diese Sachlage am Bei-spiel der Diskursethik.
Diskursethik als exklusive EthikDie Diskursethik geht davon aus, dass ein Sprecher mit seiner Rede Gel-tungsansprüche erhebt und damit anerkennt, dass eine Argumentationauf Gründen beruht. Eine Person, die das einsieht, ist eine rationale Per-son, die akzeptiert und begrüßt, Mitglied einer Kommunikationsgemein-schaft zu sein. Sollte jemanddiese immer schonbestehendeZugehörigkeitsystematisch nicht einsehen, dann wird er von der Kommunikationsge-meinschaft nicht mehr als gleichberechtigter Partner akzeptiert, sondernals „pathologischer Extremfall“ (Apel, 1988, 356) ausgeschlossen.Dieses Argumentationsmuster stammt bekanntlich von Aristoteles. Zumvernünftigen Umgang unter Menschen gehöre es, dass ein jeder den Satzvom Widerspruch und andere Grundsätze der Logik befolgt. Nur dannkönnten wir uns untereinander verständigen und erwarten, als gleich-berechtigte Person von allen respektiert zu werden. Wenn jemand abergegen die Logik systematisch verstoße – wie es bei Patienten der Psychi-atrie durchaus geschieht –, dann sei er „gleich einer Pflanze“ (Metaphysik,1006a10). Mit einer Pflanze diskutiere man nicht, denn sie wisse nicht,was sie wolle.Dasselbe gilt für den Logikverweigerer. Er ist ein pathologischerExtremfall, wie Apel sagt, der in einem vegetative state existiert, wie diebiomedizinischen Nachfahren des Aristoteles behaupten. Der Menschsinkt auf das Niveau einer Pflanze herab, indem er von seinen bisherigenMitmenschen zur Pflanze degradiert und damit aus dem Schutzbereichdes Ethischen ausgeschlossen wird. Den „Adressatenkreis“ des Ethi-schen bilden nämlich lediglich „sprach- und handlungsfähige Subjekte“(Habermas, 1991, 29). Können wir davon ausgehen, dass die Klienteneiner Psychiatrie oder einer Forensik in diesem Sinne sprach- undhandlungsfähig sind? Oder ist es nicht vielmehr so, dass jene Klienten
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Fürsorglicher Zwang im Zeichen einer Ethik als Schutzbereichzur Blamage kognitivistischer Ethiken beitragen? Eigentlich „darf sichkeine Ethik anmaßen, einen Teil des Menschlichen auszuschließen, sounangenehm und schwer es auch sein mag, ihn anzuschauen“ (Agamben,2003, 55). Dieser Einsicht Giorgio Agambens folgt meine Theorie einernicht-exklusiven Ethik, die an dieser Stelle den Hintergrund der nachfol-genden Ausführungen bildet (an anderer Stelle ausführlich dargestellt,vgl. Schnell, 2017).Ich möchte hier lediglich betonen, dass die Begriffe „Exklusion“ und„Nicht-Exklusivität“ als ethische Begriffe verstanden werden und dahervon soziologischen, psychologischen und anderen Versionen unterschie-den sind (vgl. dazu ausführlich Schnell, 2017, Kap. 17). Insofern läuftder aus Sicht der Systemtheorie von Peter Fuchs an die Adresse einer„nicht-exklusiven Ethik“ gerichtete Vorwurf, eine Begrifflichkeit zu ver-wenden, die „nichts mit Ethik und Moral zu tun hat“ (Fuchs, 2011, 246),ins Leere.
Psychiatrie und EthikDie Psychiatrie ist eine Institution, die von der bürgerlichen Gesellschafteingerichtet worden ist, umMenschen vor sich selbst zu schützen und dieGesellschaft vor der Gegenwart dieser Menschen. Wie ist ihr ethischerStatus? Ist die psychiatrische Ordnung, die uns Michel Foucault und Ro-bert Castel vorgestellt haben, nicht geradezu die Institutionalisierung derethisch fragwürdigen Exklusion?In der Psychiatrie kommt es immer wieder zu Zwangsbehandlungen. Siesind eine Herausforderung für die Ethik, wobei Zwänge als solche oderFormen von Gewalt „unproblematisch“ sind, insofern, als dass sie unak-zeptabel und zu verurteilen sind. Aber Zwangsbehandlungen, denen eineIndikation zugrunde liegt und die zumWohl eines Patienten erfolgen sol-len, sind ernst zu nehmen. Wäre eine Zwangsbehandlung nicht auch eineExklusion aus dem Schutzbereich des Ethischen erster Güte? Zwangs-behandlungen missachten einen Patienten, verletzten ihn buchstäblich,denn sie dringen invasiv in ihn ein. Somit stellt sich die Frage, ob fürsorg-licher Zwang in Form einer Zwangsbehandlung eines Menschen ethischakzeptabel ist. Aus Sicht einer nicht-exklusiven Ethik des bedürftigenMenschen gehe ich dieser Frage im Schnittpunkt von Philosophie, Me-dizin, Pflegewissenschaft und Behindertenpädagogik nach (vgl. Schnell,2017).Beginnen wir mit der elementaren Frage, ob Zwang überhaupt notwen-dig ist und nicht vielmehr abgeschafft werden kann.
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Martin W. Schnell

Eine Welt ohne Zwang?Eine Welt ohne Zwang wäre keine Welt ohne Hindernisse und ohne Ein-schränkungen. Gegenwind würde mir weiterhin das Gehen erschweren.Das Gedränge vor dem Tor würde den Eintritt ins Stadion noch immerverzögern. Die Buchung des Flugeswürde durch die Überlastung des Ser-vers immer noch in die Länge gezogen. Eine Welt ohne Zwang würde da-her eineWelt sein, in derHindernisse undEinschränkungen kein Problemdarstellen. Sie wären unproblematisch, weil eine Person die Hindernisseso ansieht, dass siemit ihremWillen zu vereinbaren sind. Um ein Beispielvon Sartre anzuführen: „Für den Wanderer zum Beispiel zeigt sich derBerg als zu besteigender“ (Sartre, 2005, 423). Ein Bergsteiger will bergansteigen, der steile Berg ist daher kein Hindernis für ihn. Ein anderes Bei-spiel stammt von Hegel: Was jemand von sich aus will, entspricht dem,was er der Allgemeinheit nach auch soll. Der Verbrecher sieht die Strafeals das Seinige an und nimmt sie als gerecht entgegen, weil er Reue zeigt.Er ist kein Außenseiter mehr, die Gefängniszelle ist sein Platz im Gemein-wesen. Er ist nicht mehr geächtet, er gehört wieder dazu. Vernunft undZwang der Strafe gehen ineinander auf. Meist ist dieser „Idealfall“, wennes so nennen möchte, aber nicht gegeben. Der äußere Zwang wird dannnicht verinnerlicht und somit nicht zu eigen gemacht. Der Zwang ist da-mit äußererWiderstand, dermeine Intentionen hemmt. Das Problem desZwangs tritt jetzt erst als Problem hervor und verunmöglicht eine Weltohne Zwänge.
Orientierung in einer Welt mit ZwängenWir haben uns mit Zwängen zu arrangieren und müssen daher nachihrer Rechtfertigung fragen. In dieser Sache vertrete ich die These, dassder Mensch in gewisser Hinsicht zwangsbedürftig ist (vgl. auch Schnell,2015). Zwang hat eine positive Ermöglichungsfunktion, er ist nicht nurVerhinderung. Diese Ansicht mag merkwürdig erscheinen. Das Erstau-nen rührt meist daher, dass ein Gegensatz von Freiheit und Regel an-genommen wird, so dass jede Einschränkung von Freiheit negativ gese-hen wird. Dabei wird aber missachtet, dass Freiheit ohne Zwänge keineFreiheit ist, sondern Willkür. Willkür ist der absoluten Freiheit daringleich, dass sie kein Wohlgefallen, sondern nur Schrecken verbreitet, wiewir seit Hegel wissen. Da niemand Willkür wirklich begrüßt, ist Zwang,der auf Freiheit zielt, in gewissem Maße sogar begrüßenswert. Fraglichist dennoch unter anderem, ob es ethische Legitimationen eines solchenZwangs geben kann. Ich komme nun zu zwei Autoren, die die These vonder Zwangsbedürftigkeit des Menschen unterstützen, allerdings auf sehrunterschiedliche Weise.
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Fürsorglicher Zwang im Zeichen einer Ethik als Schutzbereich

Zur Zwangsbedürftigkeit des Menschen: Rousseau, KantRousseau fordert im erstenKapitel vonEmil oder Über die Erziehung, dasses für die Erziehung eines Kindes am besten sei, wenn man „verhindert,dass etwas getan wird“, denn es sei besser, nichts zu tun, als irgendetwaszu tun, besser Zeit zu verlieren als zu gewinnen. Nichts zu tun bedeute,dass Widernisse und Zwänge, die durch Dinge und Umstände gegebensind, nicht beseitigt werden sollen. Der junge Mensch hat sich durch die-se hindurchzuarbeiten. Zugleich bedeute nichts zu tun aber auch, dassdie Errichtung künstlicher, vom Menschen geschaffener Maßgaben zuunterlassen ist. Den Zwang der Sachen solle ein Mensch von früher Kind-heit an kennenlernen, der Zwang eines fremdenWillens solle ihm jedocherspart bleiben.Das in der Populärpädagogik bekannte Beispiel von der heißen Herd-platte verdeutlicht die Sachlage recht gut. Rousseau sagt, dass das Kindsich ausprobieren solle und sich zur Not auch verbrennen müsse, da esdadurch lerne, dass künftig der Herd zu meiden sei. Es ist der natürlicheZwang der Umstände, der zu Lernfortschritten führe. Völlig anders ar-gumentiert Kant, der nach Rousseau der zweite Autor ist, der den Men-schen für zwangsbedürftig erachtet. Die Eltern müssen das Kind warnenund davon abhalten, die Herdplatte zu berühren. Jetzt ist es der künst-liche, vom Menschen aufgebaute Zwang, durch den das Kind lernt undFortschritte macht.Grundsätzlich betrachtet Kant den Menschen als ein Geschöpf, das regel-recht erzogen werden müsse. Die Erziehung beinhalte Disziplinierung,Kultivierung, Zivilisierung und Moralisierung. Dieser Gang sei ein Gangdes Zwangs. Das Ergebnis der Erziehung sei der Gebrauch der Freiheit,der Weg dahin aber Zwang. Insofern lautet für ihn die Grundfrage derPädagogik: „Wie kultiviere ich Freiheit bei dem Zwange?“ Das Ziel derErziehung, die Freiheit, ist ohne Zwang nicht zu erreichen. „Zwang ist nö-tig.“ Der Freiheit weiß sich nur zu bedienen, wer den „unvermeidlichenWiderstand der Gesellschaft gefühlt“ hat. Kant spricht hier fast wie EmileDurkheim, der den künstlichen Zwang, den die Moral demMenschen auf-erlegt und den natürlichen Zwang, der sich aus den Zufällen und Umstän-den des Lebens in einerMassengesellschaft ergibt, ineinander übergehenlässt.Die hier skizzierte Debatte um den Zwang, die in der Moderne mit Rous-seau und Kant ihren Ausgang nimmt, ist über die Jahrhunderte hinwegweitergeführt worden. Man denke nur an Theodor Litts Fragestellung
Führen oder Wachsenlassen?, die diese Debatte nach dem zweiten Welt-krieg aufgegriffen und vertieft hat (vgl. Litt, 1967).
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Martin W. Schnell

Fürsorglicher ZwangDer Mensch ist zwangsbedürftig! Der Zwang ist ein fürsorglicher Zwang,denn er dient nicht der Unterdrückung, sondern der Kultivierung derFreiheit. Im Hinblick auf die Frage nach der Legitimation des Zwangs sa-gen die klassischen Positionen, dass die Person, die frei ist, Zwang aus-üben darf über eine Person, die unfrei ist, um damit jemandem, der nochnicht frei ist oder nicht mehr frei ist, behilflich zu sein, es auch zu werdenoder es wieder zu werden. Personen, die noch nicht frei sind, sind etwaKinder; Personen, die es nicht mehr sind, sind etwa kranke Menschen.Damit vollziehen wir den Übergang von der Erziehung zum Gesundheits-wesen.Dieser Übergang führt uns einerseits in ein neues und anderes Sozial-system. Andererseits besteht aber auch eine sachliche Nähe zwischen Er-ziehung und Gesundheit. Im Krankenhaus üben viele Heilberufler einenselbst erteilten Erziehungsauftrag gegenüber Patienten aus. Kranken-haus und Schule sind beide zudem, mehr oder weniger, totale Institutio-nen im Sinne Erving Goffmans.
Fürsorglicher Zwang in der GesundheitsversorgungAls gesunde und erwachsene Menschen müssen wir uns vorsorglich fürdie Situation des Verfalls und der Hilfsbedürftigkeit schützen. Wir tundieses, indem wir autonom Recht delegieren. John Rawls beschreibt dasentsprechende Procedere mit folgende Maxime: „Andere erhalten dasRecht …, an unserer Stelle zu handeln und das zu tun, was wir für unstun würden, wenn wir vernünftig wären.“ Legitimiert ist, wer glaubhaftmachen kann, dass „der Betroffene nach Entwicklung oderWiedergesun-dung seiner Vernunft … unsere für ihn ergangene Entscheidung billigenund anerkennen“ würde und daher sagen „würde, daß wir das Beste fürihn getan haben“ (Rawls, 1975, 281f). Das ist der klassische Paternalis-mus.
Charakteristik des fürsorglichen ZwangsDer fürsorgliche Zwang ist mindestens durch folgende Aspekte charak-terisiert:• Er ist durch den Menschen gemacht,• er wird zum Guten eines Anderen ausgeübt und zwar auch widerdessen Willen, welcher als unvernünftig und damit als relativunbeachtlich gelten kann,
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Fürsorglicher Zwang im Zeichen einer Ethik als Schutzbereich• er ist paternalistisch begründet, also potentiell durch den Anderenselbst legitimiert,• er ist ein Zwang der Vernunft und damit, so Jürgen Habermas, derallein zulässige und auch der „allein zugelassene Zwang.“Die entscheidende Voraussetzung dieser Maßgaben ist ein angenom-mener Sach- und Wertunterschied zwischen einer vernünftigen, mora-lischen Person und einem unvernünftigen, gar kranken Menschen. Dievernünftige Person übt fürsorglichen Zwang über die unvernünftige undeventuell kranke Person aus – und zwar zu deren Wohl. Die vernünftige,weil gesunde Person akzeptiert im Rahmen des Paternalismus denWert-unterschied. Wenn ich nicht mehr auf der Höhe meiner Vernunftmög-lichkeiten bin, akzeptiere und begrüße ich es, wenn gesunde Personenstellvertretend für mich handeln. Diese Maßgabe, die auch von der Dis-kursethik geteilt wird, ermöglicht Fürsorge um die Kranken, aber um denPreis, dass die Fürsorgeempfänger bloße Objekte und keine zentralenSubjekte des Ethischen mehr sind. Im Zentrum steht die gesunde Person,die sprach- und handlungsfähig ist (Apel, Habermas).
ZumWertunterschied zwischen Vernunft und UnvernunftUm den Wertunterschied, den alle klassischen Positionen inklusive derDiskursethik behaupten, verdeutlichen zu können, schauen wir auf MaxScheler. Schelers Ethik stammt aus dem Jahre 1916 und ist unbelastet,was die modernen Debatten um die Bioethik angeht. Wir können Sche-lers Position schematisch darstellen, um den Wertunterscheid zwischenPerson und personlosem Menschen erkennen zu können (vgl.: Scheler2000, 469ff).

Eine „Person“ ist Ein „personloser Mensch“
ist

vollsinnig = bei Sinnen wahnsinnig = von Sinnen
mündig = sprichtmit eigenemMund unmündig = folgt ande-ren Stimmen
selbstbe-
wusst

= regiert sichselbst vom Leib
beherrscht

= Sklave derSinne
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Martin W. Schnell

Der Nachteil der klassischen PositionDer Vorteil klassischer Positionen wie der Schelers ist ihre Legitimationdes Paternalismus. Sie hat aber auch einen großen Nachteil: Es werdenbestimmteMenschen von Achtung undWürde ausgeschlossen und ledig-lich zu Fürsorgeempfängern ohne eigenen Status, auf den zu hören wäre,degradiert.Dabei gelten Vollsinnigkeit, Mündigkeit und Selbstbewusst als Kriterienfür den Wert einer Person. Wer sie nicht aufweist, ist keine vollwertigePerson! Diese Eigenschaften sind heute im Zeichen von Gender Studies,Disability Studies, Human-Animal-Studies etc. problematisch geworden,da sie Leib, Geschlecht, Sozialität, Geschichtlichkeit u.a. Aspekte desMensch- und Personseins als ethisch irrelevant ausblenden. Heute lebenwir in Zeiten der Entdifferenzierung der Wertunterschiede zwischen ge-sunder und kranker Person.
Der Vorteil der Entdifferenzierung der WertunterschiedeDiese Entdifferenzierung bietet den Vorteil einer ethischen Inklusion. Eskommt zu einer Annäherung zwischen der Vernunft und den Unvernünf-tigen: Mann und Frau, Mensch und Tier, Leben und Tod, Verwandte undFremde sowie Kranker und Gesunder. Auch die bisher Unvernünftigensind als Selbstzweck zu achten. Die Unvernunft ist so nicht unvernünftigund schon gar nicht würde- und wertlos, denn auch die Vernunft ist nichtso vernünftig und rein, wie einst geglaubt wurde. Klaus Dörner bringtdiesen Sachverhalt auf die Formel: „Irren ist menschlich“.
Das Problem der EntdifferenzierungWenn klare und eindeutige Differenzierungen nicht mehr möglich sind,dann wird auch unklar, ob der Vernünftige über den Unvernünftigen wei-terhin fürsorglichen Zwang ausüben darf. In dieser Unklarheit leben wirheute. Sie bereitet auch eine Problematik, die sich nachhaltig im Feld derGesundheitsversorgung bemerkbar macht.In den letzten 20 Jahren bescheinigte die Rechtsprechung dem Patien-ten, jedem Arzt rechtlich auf Augenhöhe zu begegnen und reduzierte da-durch vorhandene Asymmetrien. Ein Arzt ist nicht nur seinem Auftragverpflichtet, sondern innerhalb der Rechtsordnung auch den Gesetzen,und diese stärken den Willen des Patienten – auch den des komatösenund des sterbenden.
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Fürsorglicher Zwang im Zeichen einer Ethik als Schutzbereich

Zur Sache!1. Die Entdifferenzierung des Wertunterschieds zwischen Vernunft und Unver-nunft hat als positiven Gewinn eine ethische Inklusion. Auch wenn diese lücken-haft sein mag, ist sie ein Gewinn.2. Die Entdifferenzierung erzeugt zugleich das Problem, dass die klassische Legiti-mation zur Ausübung des fürsorglichen Zwangs nicht mehr wie bisher gilt.3. Bundesverfassungsgericht hat die Zwangsbehandlung psychisch kranker Täterweitestgehend untersagt. Wie auch in anderen Bereichen der Gesundheitsver-sorgung begegnen sich hier Arzt und Patient rechtlich immer mehr auf Augen-höhe (Beschluss 2 BvR 882/09).4. Welchen Sinn macht es, wenn ein Patient in der Psychiatrie eine Behandlungablehnt, es ihm dadurch erheblich schlechter geht, die Verweildauer steigt undseine Chancen auf Resozialisierung sinken?
Fürsorglicher Zwang als ZwangsbehandlungWir wollen nun einige Begriffe präziser fassen, um die Problematik wei-ter verfolgen zu können. Zur Erinnerung sei gesagt, dass es uns um denfürsorglichen Zwang im Hinblick auf heilberufliche Behandlungen gehtund nicht um Zwang und Gewalt im Allgemeinen.Als Behandlung bezeichnen wir eine medizinisch indizierte Maßnahmezum Wohl des Patienten, die durch die Einwilligung des Patienten undseine handelnde Mitwirkung, die als natürlicher Wille bezeichnet wird,legitimiert ist. Unter Zwang verstehen wir eine indizierte Maßnahmegegenüber einer Person, die aufgrund von Fremdgefährdung legitimiertist. Man denke etwa an die Zwangsquarantäne gemäß §30 des Infektions-schutzgesetzes. Eine Zwangsbehandlung ist eine ärztlich indizierte Maß-nahme in einem Krankenhaus zum Wohl eines Patienten, die nur widerseinen Willen durchgeführt werden kann.Für den Fall der Einwilligungsunfähigkeit kann eine volljährige Personeine Patientenverfügung verfassen und darin Untersuchungen, Heilbe-handlungen und ärztliche Eingriffe befürworten oder untersagen. DieseAutonomie erfährt im Falle der Psychiatrie jedoch eine prinzipielle Ein-schränkung. Psychiatrische Maßnahmen und ärztliche Untersuchungen,die ein Gericht anordnet, kann ein Patient nicht untersagen oder ableh-nen. Wenn ein Patient in der Psychiatrie einwilligungsunfähig ist, dannbezieht sich die Zwangsbehandlung auf eine Überwindung des natürli-chen Willens. Weiterhin ist zu beachten, ob eine anstehende Behandlunglebenswichtig ist oder nicht. Wenn die Behandlung sehr stark schädi-gende Nebenwirkungen haben sollte, dann muss u.U. eine betreuungs-gerichtliche Genehmigung eingeholt werden (vgl. Rüsing, 2017).
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Der fürsorgliche ZwangDer fürsorgliche Zwang stellt eine indizierte Maßnahme zum Wohl desPatienten und wider dessenWillen dar. Die klassische Position des Wert-unterschieds zwischen vernünftiger und kranker Person kann diesenZwang legitimieren. Für die moderne Position, die den Wertunterschiedzugunsten einer ethischen Inklusion ablehnt, ist die Legitimation frag-lich. Auch aus rechtlicher Sicht kann, abgesehen von dem gegebenenBeispiel der Quarantäne, für oder gegen eine Zwangsbehandlung argu-mentiert werden. Die zentrale Frage für die hier vorgenommene ethischeArgumentation lautet nun: Können fürsorglicher Zwang und ethischeInklusion zusammen existieren? Oder in Abwandlung von Kant: Wie istfürsorglicher Zwang bei der ethischen Inklusion möglich?
AusblickDie Legitimation von fürsorglichem Zwang war traditionell an denWertunterschied zwischen vernünftiger und unvernünftiger Person ge-koppelt. Eine Folge dieses Unterschieds ist eine ethische Exklusion. DieAufhebung bzw. erhebliche Abmilderung des Wertunterschieds bewirkteine Inklusion. Als Folge daraus kann nur eine Entkoppelung des fürsorg-lichen Zwangs von der personalen Wertunterscheidung resultieren. Ex-klusiv ist nämlich nicht der fürsorgliche Zwang, sondern die Behauptung,dass ein durchaus vorhandener Unterschied zwischen Vernunft und Un-vernunft einen ethischen Unterschied in Achtung, Schutz und Würde be-deuten könne.Wenn fürsorglicher Zwang auf Grenzen stößt, ist das ein Anzeichen für ei-nen möglichen ethischen Inklusionsgewinn. Dieser Gewinn ist zu achten.Ihm ist öffentlich Gehör zu verschaffen und somit nicht nur den Klagenvon Ärzten und anderen Heilberuflern über unklare Handlungsoptionen.Auch die Tatsache, dass Menschen, die als Patienten sogenannte „unver-nünftige Entscheidungen“ fällen, Heilberuflern und staatlichen Organenimmer mehr auf Augenhöhe begegnen, besagt nicht, dass eine Zwangs-bedürftigkeit des Menschen obsolet geworden ist. Sie tritt differenzierterauf und ist differenzierter zu legitimieren, wie die höchst unterschied-lichen Beispiele aus den Bereichen des Strafrechts, der Psychiatrie, desInfektionsschutzes, der Behindertenpolitik und der Demenzversorgungzeigen.Fürsorglicher Zwang ist mit ethischer Inklusion zu vereinbaren und kannsomit einen Anspruch auf Akzeptabilität stellen, wenn er mindestens dieSumme nachfolgender Kriterien erfüllt:
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Fürsorglicher Zwang im Zeichen einer Ethik als SchutzbereichDer fürsorgliche Zwang• verletzt menschliche Personen nicht,• beraubt menschliche Personen nicht alternativer Artikulations-möglichkeiten,• beschädigt menschliche Personen nicht hinsichtlich Achtung undWürde,• behandelt menschliche Personen nicht als nacktes und ethikfreiesLeben.Somit ist nicht jede Exklusion ein ethisches Problem (vgl. die ausführ-liche Begründung in Schnell, 2017).Eine differenzierte und wohlberatene Befürwortung von fürsorglichemZwang bewegt sich im Rahmen der wohlfahrtsstaatlichen Ethik, die eineoffene, kreative und auch konflikthafte Beziehung zwischen den Grund-werten Autonomie (des Individuums innerhalb der Gesellschaft), Gleich-heit (als Verhinderung ungerechter Bevorzugungen) und Sicherheit (alsSchutz des Individuums vor der Gesellschaft und der Gesellschaft vor Indi-viduen) als demokratische Normalität betrachtet (vgl. Pollmächer, 2015).
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